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INFORMATIONEN

ENTSCHEIDUNG

über die Gründung des „Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaften"

DER RAT DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT,

gestützt auf Artikel 191 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Vorschläge des Präsidenten des Europäischen Parlaments
sowie der Präsidenten der Hohen Behörde, der Kommission der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Kommission der Europäischen Atomgemein
schaft ,

in der Erwägung, daß es zweckmäßig ist , daß die Europäische Wirtschafts
gemeinschaft, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die
Europäische Atomgemeinschaft über ein gemeinsames Amtsblatt verfügen,

BESCHLIESST :

als Amtsblatt der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 191 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft das Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften zu gründen.

Geschehen zu Brüssel am 15 . September 1958

Im Namen des Rates

Der Präsident

ERHARD

SATZUNG DES WAHRUNGSAUSSCHUSSES

DER RAT, auf Grund des Artikels 153 des genannten
Vertrages, nach dem der Rat die rechtliche
Stellung der im Vertrag vorgesehenen Aus
schüsse regelt , und

auf Grund des Artikels 105 Absatz 2 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft , durch den ein Währungs
ausschuß eingesetzt wird , um die Koordinierung
der Währungspolitik der Mitgliedstaaten in dem
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes
erforderlichen Umfang zu fördern ,

nach Einholung der Stellungnahme der
Kommission,


